
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/1/24 88/11/0183
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1989

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

44 Zivildienst

Norm

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

ZDG 1986 §13 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass nicht ausreichend ermittelt und begründet wurde, dass der ASt seine

"Harmonisierungsp;icht" durch die Aufnahme einer Tätigkeit als selbstständiger Steuerberater verletzt hat und dass

ihm die Zivildienstleistung neben seiner beruflichen Tätigkeit möglich und zumutbar ist.
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